
Textfestsetzuiteen des Bebauungsplanes .lili \\'al(lclteil' itt der Ottsaeiiieinde Scheuerfeld

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach $ 9 Baugesetzbuch (BauGB ) und der Baunut
zungsvcrordnung ( BauNVO)

Mt dei tlaulichen Nutzung ( $ 9 .4bs. Lügt.l B!!U(!!} !4ad: !=J:S BauNVO )

Das Bebauungsplangetliet wird als i311geWej!!€g W!!bnget!!Ët( W \) gem. $ 4 der BauNVo)
festgesetzt.

2. Ä'lala der baußchen Nutzun! 9 .\bs. L N!.:J BauGB und ii$1€ 21a Daun\rO

Das Maß der tläuliGhcR Nutzung wird wie folgt als Obergrenze, die nicht überschriften werden
darfl festgesetzt:

2. 1 (}rundflächenzahl(GRZ ): 0,3
2.2 (;eschoßaächenzahl(GFZ): 0,3
2.3 Zahl da Vollueschosse: T
2.4 Ist die in der Planzeichnung ausgewiesene l;bäche kleiner als die angegebene Giundfllä

chcnzahl, so dad'nur diese ausgewiesene Fläche überbaut werden.
siehe Planeinträge

3 Bauweise ( $ 22 BauNVO )

Es wird die oß'ene Bauweise festgesetzt. Es sind Einzellläuser und Doppelltäusei zulässig

4 !!!i!!!bëU<Zun(!$!!!s;kdlil;b
($ 23 BauNvO)

Die überbaut)are GrundHäche t..&d dutch die in die Planurliunde eingeti'oBeRen Baugrenzcrt
fes(gesetze

Xiclit übcrbaubatggi.und$tücksflächgn ( $ 23 Abs:5 Baut~iVO )
$. Nr. 7 -

>!jndcst- und l löch$!gE€ijblgL1141igj'un@tllckc rg 9 .Ata.s- L Nl:..}.B4u(}13 }
Die X ßndestaöl3e dei dutch Glenzregclung neuzuordnenden Baua)-undstilcl.ie wild =lt.il
:100 in: festgesetzt.
Das ilöchstmaß für Baugrundstücke wtd aus Gründen des sparsamen und schonen(]cn L;m
gitngs mit dcm Boden atta' 700 m: f'eslgesc:tzt

!Beben für NgbgnaNaggn,$!gUplätzg:,jjlQlgge;Q..ß.2.zAb$J.3l::4:BgllGB.2:ë.;33.j\!B:.5
BauN\;O)
''Jel)eilitnlaucn sind nur itltleThall) det üt)ett)aut)at'en Flä he l zuliisstg. .'\usge io ritncn sinti
Garagen und Stellplätze. Garagen sind mit einem Stauraum x,on mind. 5.00 m l.on del Stm-
13c bci scnkcchtcr Eintätut auf dcm (ilundsüick anzuordnen. Bci paialTclct Stellung dci Ga-
rage zur StraJ3c darf ein A{)stand von 1.00 m nicht unterschritten werden. .Ansonsten t)!eigen
die Besthmnuneen der Landesbauordnung. Gaiagenx;eroidnung sowie der \,envalrungsx'oi
sc:hriß a.ir Zahl, Größe und ReschaHënheit der Stellplätze von }ü-aß-tähJ'zeugell unl)cltl1l!-t
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8. Festsetzung der höchstzulässi
!3au(HB. )

Die höchstzulässigc Zahl von \wohnungen in Wohngebäuden xvird auf dligi festgesetzt

P. 'b'on der Bebauung Ü.glzl1l:!dlgtldgll.!äQbgn. 9 .Abs. l Nr. 10 Ba!!(lili)

Die Sichdelder bei Straßeneimnündungen sind von .jeder sichfbehindemden Bebauung, Em
f'hedung un(! Nutzung ßeizuhaltett. Bepflanzung und Eiltßhedungen sind bis max. 0,8 m
T-kölle ül)ei der Fahrt)ahn zulässig.

10. V'erkehrsflächen ( $ 9 Abs. l Nr. ll BauGB

Die Verkelusflächen im PlaHqctliet werden als Vei'keIM-smiscllflächen mit der t)esonderen
Zweckbestimmung vcrkehrsberuhigter Bereich festgesetzt. Die Verkehrsflächen xxerden en!-
sprechend den Empfehlungen zur Anlage b'on Erschließungsstraßen (EAE 85/95 ) und den
Bestimmungen der Straßenx'erkehrsordnung angelegt. Der in der Örtlichkeit bereits x;orhan-
dene Oststraße wird in einer Breite \on max. 6 m ausgebaut. Die neu anzulegende Innere Er
sch[ießungsstlaße, ca. ].70 m tang, erhält eine Breite von max. 6 m. ]){e außethalt) des Be-
bauungsplangebietes gelegenen Straßen U/aldstraße und K.upferkaute werden nicht ausge-
bautund bleiben unv'crändcrt.
Einzelheiten ergeben sich aw der Planurkunde, der Begründung und dem späteren Straßen-
herstenungsprogramm. Ëiinter den Festsetzungen kann zurückgeblieben w-emden

ii. Versorgung$t18Qhen ( $ 9 .äbs. l NË 12j34yG$

Festsetzung erfolg nac.h Bedarf der versorgungsträger

2.Fühiui von venori [nwanlaaen und -leitu] !en ( $ 9 .Abs. LNr. 13 BauGB )

Festsetzung erfolgt nach Bedarf der Versorgungslrägei

13.Nfaßnahl11e ft gemäß
$ 9 (1 } 20 BauGB

Die zur Kompensation del Eingrine ertl Sinne des g 8 BNatSchG ellntdeijichen Xlaf3tlatl
mcn stand durchzufühicn

Die im Zusaimnenhang mit der \Ä;ohnbebauung eil'orderlichen Flächen und \.falinalul\en
w:erden dcn Baugrundsüicken direkt festgesetzt(zugeordnet).

).,laßltalunett zui Kallipensation voll Ehtgtlflëtt dutch die Etsclüief3ttng eil'olgett auf Para.elle
75

Die ÄlaJ3nahmen shd mit der jeweiligen Bebauung jew eüs zeitgleich. sf)äteslens iin folgen
den Jatu duichzu.führen.

1 .3. 1 Der Ollerl)oden ist z:u Beginn a]]er Eldai])eitell engl)tec]lend DTN 1 891 5 B]aft ] al)ni
schick)en und cinet siimvoHcn Folgenutzung zuzulilhl'cn
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1.3:2 E$ wird empfolllen, folgende Auflage üa den Bauscltein aufzunelmlen
Das anlhllende Niederschlagswasser aus der Dachentwässerung ist in, auf den Grundstük-

lcen gelegene /\magen zu leiten: das Fassungst'etmögen der Anlagen muß irlindestens 5C) L/tnz
bedachte Grundfläche betragen. Die Anlagen sind durch einen tlberlauf an die }i.egenent-
wässerung anzuschließen. Die Entnahme von Brauchwasser (z.B. zur Toilettenspillung,
FtcianJagent)ewässeiurlg) wild etnpfohlen

!3DtW®$cWQgßpnzgptjQP
Die in dem Planbereich anfallenden Schmutzwässet sind der vollbiologischen GruppenHär
aMage Wahnenioth des .4bw;mselzweckverbandes Betzdorf-Kirchen-Daaden zuzuleiten.

Die Speichenutg vati Niederschlagswasser aus det Dacheltn\ässetung auf dell einzehten
Grundstücken wird elnpfolÜen
Die Enmässerung erfolgt im Trennsystein. Jedes Grundstück enthält einen .f\nschluß für
Schmutzwasser und einen .f\nschluß fÜr Niederschlagsw;esser. Der max. Abflußt)eitxert xvird
festgesetzt auf ' - 0.3. N'lax. 30 q6 der Gmndstücksfläche dtlrfën befestigt und an die Ka-
nalisation angeschlossen \verden.

Das nicht in Rc;gemückhalteanlagen(z.B. Zistcmen/N-lumen) zurückzuhalten(te Niedei-
schlagwwassei soll bieitfläcliig, unter Ausnutzung dei belebten Badenzotle, auf den jeweih-
gm Grundsttickcn vcnickcm bzw. über Entwässcmngsmuldcn oder Speicherkaskadcn zum
Einzugsbereich des Scheuen'folder Baches {Gewässer lll. Ordnung) abgeleitet werden

] 3.3 Die im Plan dargestellte. h ihrem Bestand zu erhaltende Hecke(\\;aldrand Kupfërkaute
als talraumbegrenzende Gehölzkubsse) ist vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu sch(ül-
zen. Ztlr Entwicklung ihrer lan(kcllafiiicllen Funktion ist sie jill Tui'nus vtoR 10 - 1 5 Jahren
unter Erhaltung pragender Einzelbäuine "aufden Stock zu setzen'

13.4 Als Fliichen file X.laßnahinen zur Kompensation von Eingri#'en in Narui und Land
schaft werden folgende Flächen festgesetzte

13.4. la Bei Olientieiung dei Eiscltließung Haelt htnet\ entlang det' U.'aldstiaße .hüage eiitet
Hecke

Pflanzung: nac.h DIN 1 8920
3reihig, Reihenabstand 1,50 m. Pflanzabstand in der Reihe 1,00 m

Pflatlzgut leistet 2 x t.. 1 50/1 75
}..falun coinmunis (\X:ijdapfël)
P\:rus communio (Wildbime)
Surbus aucupatia(Ebeiesche)
Pruntu serotina(Traubenkirsche)
Carpinus tlcluius(Hainbuche)
CI'ataegus tHoR( gina(W'eiJlclont)

Sträucher 2 x v.. 60/100
C'orl,lus a\.ellana (basel)
Piunus spinoza (Schlehe)
Rosa carina (Hundsrose)
Ru])us fiuticosus (]lrombeer )
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Rhanutus ßangula (Faulbaum)
Sambucus nigra (Holunder)
Sambucus racemosa(Traubenholunder)
'vebumum opulus(Schneefall)

P(lege: 3jährige Fertigstellung- und Entwiclungspflege
panielles "auf den Stock setzen" aUe 5 - 7 Jahre

13.4. lb z\ltcmativ'
Pflanzung von goßkronigen Laubbäumen entlang der Waldstraße

Pflanzung nach DIN 18920

Pflanzaut: l:iochstänulie. 3 x v.. StU i+.:..1.6
Aber pseudopialanus(Bergahom)
qüer platanoides (Spitzahom)
Tina cordata (Winterlhde)
Tina plalyphyllos(Sommeilinde)

Pflege: 3jähäge llerstellungs- und Entwicklungspflege

13.4.2 Innerhalb des Gebietes
Entwicklung einer mageren \\fiese iniülerer Standorte mit einzehen Obstbäumen
aufden verbleibenden ÖHenthchen Grünßächen :

\X'iesenansaat: Kräuterwiese

Pflege:

Pnanzun:

extensiv'e Pflege, keine Düngung, X'lahd nach Bedarf

nach Plandaistellung entspicchend DIN 18920

Pflanzgut 10 St. Obsthochstämme 2 x v., IO - 12, alte Sorten der Land
schaft

Pflege 3jähdge Fertigsteilungs- und Ente\ficklungspniege, nacMolgend
Ertl'ags- und Pflegeschilte

Die vorstehenden Ä,.[aßnalunen wurden für die pi-ivaten Bauplätze entpfÖlllen

.L;3:4:3 Entlang dei inneren Gtundstücksgrenzen
\Hinge 21 Ginger (je Baugrundsücke eine Reihe) Heckenpflanzungen

llielüiir sind zu 70 ob .Arten del' nachfolgenden Liste zu \.'Gruenden. 30 oo shtd ß'ei
w ähll)at': wol)ei det .+rtteil an Nadelgehfilzen 10 qo tlictiC übetschieiLetl dat'l

Pflanzung: nach DIN 18920
versetzte Reihenat)stand 1.50 m
Pflanzabstand in der Reihe 1:00 m

P flattzgnit : Sträticlter 2 x v.. 60 - 100
Carpinus betulus(Heinbuclle)
CoD'lus a\.ellana (basel)
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Corpus sanguhlea (Hanriegel)
S}Tinga \ulgaäs (Flieder)
Philadelphus coronarius(Bauemjasinin)
Kolkwltzia amaHis (Kolkwitzia)
Sambucus racemosa (Traubenhcllunder)
Satn[)usus nigra (Schwätzer H{)rundet')
Strauchrosen in Sorten

Pflege : .qähdge Fertigstellungs- und Entwicklungsptlege

13.4.4 Auf der ParzeHe 75

Der Ficlltenbestand ist bis spätesterß 2 JaIMe nach Inkrafüreten der Satzung at)zu
treiben und wäe folgt wieder aufzuförsten

Im rahn'ild/hasehsichercn Zaunschutz Anlage eines Traubeneichen-Hainbuchen -
waldes mit Elsbeere, Wildapfel Wildbime, l:lache, Spitzahom als Ndischbaum-
arten. )line Ptääsiet'ung erfolgt fontlicherseiß l)ei det' Außtellung des forstlichen
Kulturplanes Hür dn entsprechende Wirtschaftgahr.

14.

14:1 Die im Plan geken1lzeichneten Gehölze und andie \;egetationsbestände sind zu ahab.
en untl cnlst)lachend DTN 1 8920 sowie RAS Q 64 wäluend dei Bauzcil zu schützen

14.2 Die im Plan dargestellten, nicht unter Punkt 1 . genannten Gehölze sind entsprechend
DIN 18920 zu T)flantzen.

Die PJlanzw'ößcn massen mindestens behagen
Bäutne aufplivaten (}rurl(ßtilcksllächen 2 x v., Sui' 12 - 14
13äume im Straßenraum 3 x v.: StU 14 - 16

In Bereichen mit Leitungsüassen, versorgungseinrichtungen adel (imndstückszttfähHen ist
die Anzahl der Bäume bindend der StandoR enKpiechend des Etfordentisses vadierbai

Die Pflattztitlgen sind bitter Feltigsfellttngspflege vc)R eiiteltt Jahr sow ie weiteren zwei Jztlueit
Entwicklungspflege zu untërzielien .

Für die Pflanzungen im Sttaßeniaum sow-ie fÜr die Pflanzung von l-lausbäumen sind die
Arten der nachfolgenden Liste zu verlvenden

.+esculus tiippocastitTteun)
A.cer platanoides
I'ilja cordata
liga plaql)yUos
Juglansregia

Roßkastattic
Spitzahom
Wintcrlindc
Sommerlind
\valnuß

Vachfolgetide .Alten wetlleti inshesoitdeie als Heinki
im Stt-aßeiuaunl enlpfolÜen

ltiüe Höcttstätiutte ritt die PHartzilrt11
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Carpinus betulus
P\Tus caleriana "Chanticleer"
morbus aucuparia
morbus ada
Juglam regia

[leinbuclte
Stadtbime
Eberesche
).4.ehlbeere
\4.:alnuß

14.3 ä,lauen und festerlose \X.'andflächen mitjevveils mehl als 20 m: zusalmnenhängenden
TcMlächcn sonic Carports und Rankgerüstc sind wahlweise mit fÖlgcndcn Arten zu begrü-
nen

Pflanzgut: Hcdcra helix (Efeu)
Parthenocissus (luincefolia (IÄ/ildei Weh)
Partllenocissus tjicuspidata .,Veitcliü'
Wisteria sinensis(Blaurcgen)
Lonicera i.S. (Heckenkinche)
:\iistolochia durior(Pfeifenwinde)
etc

15. Flächen
$Ü4gnkëtpcrq g!!bf4qhcbb 4 ($ 9 Nb$J NC: 2€Ba!!GBD

sow,eit sie zur l-lerstellun: des

Die für die Herstellung von \;akehisflächen erforderlichen Böschungen sind, soweit sie
nicht durch private Anschütüingen angedeckt werden, von ({en Angrenzem aufden Bau-
tandflächen zu dulden. Die sonstige Nutzung del Bëischungen(Neigung bis 1 :2) tlleibt dem
Eigene-aRIer fitlerlassen. Anstelle der Bösclaungen köruten Stüta)tauern Itergestellt werden

Die Höhe dei Gebäude cigibt sich aus dci zulässigen ZaH dci \;'ollgcschosse. IN laßgct)hch
lbr den Nachweis dei VoHgeschosse ist die Landesbiiuotdnung t'on rheinland-Pfalz cotli
08.03.95 (Gvbl. S. 19).

].7.

Die Koinpensationsmaßnahmen aufdem Grundstück Flut 3, Nr. 75 wurden entsprechend
dem vcnlrsachten Ein!:ritt der inneren. die Baugundstücko erschlic15enden \'erkehrstläche
zugeordnet. Die übrigen Kompensationsmaßnallmen w'erden enßpiechend dein verursachten
Eingrii} der vorgesehenen \Ä:chnbcbauung zugeordnet

B Baust'duty

1 . Sämtliche Däche! hn Plangebiet shd als Sattel- oder Wahndächer :luszul)ilden
Sattel- oder Walmdächer mit höhenmäßig x.'ersetzten Dachlllächen einsc.hl. unterschiedhchci
Dachneigung sind ebene'alls zul:essig. Garagen lind ('arpoils sind auch mit Flachdächcm zu-
l:essig

2. Bei F'lachen (Sichtdreiecken). die aus Gilinden dei \eikehrssichctlteit nicht bet)aut weiden
dtlrßn, gelten die Texdestsetzungen Teil .t Nr. 9
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3. Hinsichtlich der Begrünung baulicher Anlagen sowie der Anpflanzung von Bäumen und
Sträuchem gelten die Festsetzungen im Teil A, Nr. 13 und 14 gem.) 9 Abs. l Nr. 25
BauGB i.V.m. $ 10 Abs. 3 und $ 86 Abs. l Nr. 7 LBauO i.V.m. $ 17 LPfIG

Nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke sollen begrünt werden, soweit sie nicht
fÜr eine zulässige Nutzung benötigt werden. Befestigungen, die die Wasserdurchlässig
keit des Bodens wesentlich beschänken, sind nur zulässig, soweit ihre Zweckbestim-
mungdies erfordert.

ScheuerGeld, den 08.05=1298-

Ortsgepeinde $chl

..#ag LH
Ortsbürgermeister \::=:"'\---:

\ " \
) }J

Ausfertigun

Es wird bestätigt, daß der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch
Text, Zeichnung, Farbe und Scheiß mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Ortsge-
meinderates Scheuerfeld übereinstimmt und daß die air die Rechtswirksamkeit maßgaben
den Verlährensvorscllrinen, insbesondere die des Baugesetzbuches(BauGB) vom
08. Dezember 1986 (BGBI. l S. 2253 sowie der Neufassung des BauGB vom 27.08.1997
(BGBI. l S. 2141) beachtet wurden

Scheuerfeld, den 08.0$4P98:

ZW'FU"
Ortsbürgermeister \\ ''

Eckel\BP-wäldchen-text



Bekam ntmach u n g/l n kra fttreten

Der Beschluß über die Aufstellung des Bebauungsplanes "lm Wäldchen" durch die Ge-
meinde ist nach $ 10 BauGB am 15 . 05 . 98 mit dem Hinweis darauf öftëntlich bekannt.
gemacht worden, wo der Bebauungsplan von Jedermann eingesehen werden kann

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten und rechtsverbindlich

Scheuer6eld. den 19 .®.. tBlää"''\
OrtsgemSjnde Sche?Üëlr;lëlds"/,,ä.A

\

yFranz Karst
Ortsbürgermeister :::=:-'
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